
 

 

Notbekanntmachung 

 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Sächsischen 

Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) 

 

Öffentliche Bekanntmachung zur Überschreitung des Inzidenzwertes  

von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner 

 

vom 16. März 2021 

 

 

Auf Grundlage von § 8f Abs. 1 Satz 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-

CoV-2 und COVID-19 vom 5. März 2021 wird folgendes öffentlich bekannt gemacht: 

 

Der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner wurde im 

Landkreis Meißen mit Ablauf des 16. März 2021 an drei aufeinanderfolgenden Tagen 

überschritten. 

 

Maßgeblich für diese Feststellung sind die veröffentlichten Zahlen des tagesaktuellen 

Lageberichts des Robert Koch-Instituts. 

 

 

 

 

 

Ralf Hänsel 

Landrat 

 

 

Hinweise: 

Aus der Überschreitung des in dieser Notbekanntmachung benannten Inzidenzwertes ergeben sich 

folgende Rechtsfolgen: 

1. Die mit der Elften Allgemeinverfügung des Landkreises Meißen vom 8. März 2021 

angeordneten Lockerungen von in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung festgelegten 

Schutzmaßnahmen treten am zweiten darauffolgenden Werktag, also am Donnerstag, den 

18. März 2021 um 0.00 Uhr, außer Kraft. 

Ab diesem Zeitpunkt gelten im Gebiet des Landkreises Meißen die Einschränkungen des 

§ 4 SächsCoronaSchVO zur Schließung von Einrichtungen und Angeboten wieder ohne 

Lockerung. Im Einzelnen bedeutet dies: 

 Die Öffnung von geschlossenen Einrichtungen des Einzel- und Großhandels und 

Ladengeschäften mit Kundenverkehr, abweichend von § 4 Absatz 1 SächsCoronaSchVO, 

ist nicht mehr zulässig.  

 Individualsport alleine oder zu zweit und in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 15 

Jahren im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, abweichend von § 4 Absatz 2 

Nummer 6 SächsCoronaSchVO, ist nicht mehr zulässig. 

 Angebote von körpernahen Dienstleistungen (ausgenommen Friseurbetriebe, Fußpflege 

und medizinisch notwendige Behandlungen), abweichend von § 4 Absatz 2 Nummer 23 

SächsCoronaSchVO, sind nicht mehr zulässig. 



 

 

 Die Öffnung von botanischen und zoologischen Gärten sowie Tierparks, Museen, 

Galerien und Gedenkstätten, abweichend von § 4 Absatz 2 Nummer 7 und 12 

SächsCoronaSchVO, ist nicht mehr zulässig. 

Keine Auswirkungen hat die Überschreitung der Inzidenz auf die in der Sächsischen Corona-

Schutz-Verordnung vom 5. März 2021 direkt eingeführten Rechte z.B. zur Öffnung von   

Gartenbau- und Floristikbetrieben, Gartenmärkten, Blumengeschäften, Buchläden, 

Baumärkten und Friseurbetrieben. Ebenso sind weiterhin Click & Collect- Angebote zulässig. 

2. Am zweiten darauffolgenden Werktag, also ab Donnerstag, den 18. März 2021 um 0.00 Uhr, 

ist gemäß § 8c Abs. 2 SächsCoronaSchVO der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, 

in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken nur mit  

- den Angehörigen des eigenen Hausstandes und 

- einem Angehörigen eines weiteren Hausstandes 
zulässig. Kinder unter 15 Jahren werden dabei nicht berücksichtigt.  

3. Am zweiten darauffolgenden Werktag, also ab Donnerstag, den 18. März 2021 um 0.00 Uhr, 

ist gemäß § 8e Abs. 1 SächsCoronaSchVO im Landkreis Meißen das Verlassen der Unterkunft 

ohne triftigen Grund untersagt. Wann triftige Gründe für das Verlassen der Unterkunft 

vorliegen ergibt sich aus § 8e Abs. 1 SächsCoronaSchVO. 

 

4. Am zweiten darauffolgenden Werktag, also ab Donnerstag, den 18. März 2021 um 0.00 Uhr, 

ist gemäß § 8e Abs. 2 SächsCoronaSchVO im Landkreis Meißen der Konsum von Alkohol auf 

den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter 

freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur 

vorübergehend aufhalten, untersagt (Alkoholverbot). 

 

Werden die maßgeblichen Inzidenzwerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis Meißen 

wieder unterschritten, treten die Ausgangsbeschränkungen und das Alkoholverbot mit Wirkung zum 

zweiten darauffolgenden Werktag außer Kraft. Der Landkreis wird dies öffentlich bekanntgeben. 

In Hinblick auf mögliche weitergehende Lockerungen ist § 8 SächsCoronaSchVO zu berücksichtigen. 

Hier ist es erforderlich, dass die maßgeblichen Inzidenzwerte im Landkreis Meißen und im Freistaat 

Sachsen unterschritten werde. Auch dies wird der Landkreis öffentlich bekanntgeben. 


